
 

 

pld – Pressedienst der 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

Herausgegeben vom 
Amt für Kommunikation 
Rathaus - Marktplatz 2 

Postanschrift: 
Stadtverwaltung Amt 13 
Postfach 101120 
40002 Düsseldorf 

Telefon: +49. 211/ 89-93131 
Fax: +49. 211/ 89-94179 

presse@duesseldorf.de 
www.duesseldorf.de/presse/ 

Redaktionsteam: 
mb - Michael Bergmann - 93107 
bla - Manfred Blasczyk - 93132 
bu - Michael Buch - 93134 
fe - Natalia Fedossenko - 93131 
fri - Michael Frisch - 93115 
pau - Volker Paulat - 93101 
arz - Dieter Schwarz - 93138 
 

Landeshauptstadt 
Düsseldorf 

12013112_180
31. Januar 2012

 

Einwohnerfragestunde 
in der Bezirksvertretung 8 

Gemäß Beschluss der Bezirksvertretung 8 (Eller, Lierenfeld, Unterbach, 

Vennhausen) vom 8.  Dezember 2011 findet zu Beginn der nächsten 

Sitzung am Donnerstag, 1. März, um 17 Uhr, im Sitzungssaal des Rat-

hauses Eller, Gertrudisplatz 8, eine Fragestunde für Einwohnerinnen und 

Einwohner des Stadtbezirks 8 statt. 

 

Fragen zu Angelegenheiten des Stadtbezirks 8 können nach Paragraph 22 

der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf bis 

zum 9.  Februar 2012 schriftlich an die Bezirksverwaltungsstelle 8, Ger-

trudisplatz 8, in 40229 Düsseldorf, oder auch per Mail an 

Bezirksverwaltungsstelle08@duesseldorf.de oder per Fax an 89-29075, 

formuliert werden. Dabei ist zu beachten, dass fristgerecht eingegangene 

Fragen nur dann zulässig sind, wenn sie keine Wertungen enthalten, 

kurz gefasst sind und somit eine kurze Beantwortung durch die Verwal-

tung ermöglichen, wobei diese nicht gegen datenschutzrechtliche und 

sonstige Geheimhaltungsvorschriften verstoßen darf. Fragen ohne Ab-

senderangabe werden nicht behandelt. 

 

In der Fragestunde kann die Fragestellerin/der Fragesteller ihre/seine 

Frage in maximal drei Minuten vortragen und ist darüber hinaus berech-

tigt, eine Zusatzfrage zu stellen. Ist die Fragestellerin/der Fragesteller je-

doch nicht anwesend, gilt ihre/seine vorher schriftlich eingereichte Frage 

als zurückgezogen. Ein Anspruch auf schriftliche Beantwortung besteht 

nicht. Fragen, die nach Ablauf der Fragestunde noch nicht behandelt 

worden sind, werden bis zur nächsten Fragestunde zurückgestellt. 
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